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Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Quanmax AG gemäß § 108 Abs 1 
AktG zum dreizehnten Punkt der Tagesordnung 
 
"Ermächtigung des Vorstandes, eigene Aktien gemäß § 65 Abs (1) Z 8 und Abs (1a) 
und (1b) Aktiengesetz zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit anderen 
eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt – 
höchstens 10 % der Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung bis 
zum Ablauf des 02.11.2012 gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu 
einem Gegenwert erworben werden dürfen, der den Börsenkurs nicht um mehr als 5 % 
über- bzw. unterschreitet, und der Vorstandsbeschluss sowie das jeweilige darauf 
beruhende Rückkaufprogramm einschließlich von dessen Dauer zu veröffentlichen ist. 
Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der 
Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems 
tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 
fünf Handelstage vor dem Erwerb der Aktien" 
 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Quanmax AG schlagen vor, die Hauptversammlung 
möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen: 
 
"Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 65 Abs (1) Z 8 und Abs (1a) und (1b) 
Aktiengesetz zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt – höchstens 10 % der 
Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung bis zum Ablauf des 
02.11.2012 gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert 
erworben werden dürfen, der den Börsenkurs nicht um mehr als 5 % über- bzw. 
unterschreitet, und der Vorstandsbeschluss sowie das jeweilige darauf beruhende 
Rückkaufprogramm einschließlich von dessen Dauer zu veröffentlichen ist. Als maßgeblicher 
Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Handelstage vor dem Erwerb der 
Aktien." 


